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1 Allgemeine Angaben 

„Lärm beeinträchtigt das gesundheitliche Wohlbefinden und kann bei chronischer Einwirkung zu 

manifesten Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Veränderungen der kognitiven 

Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen oder Depressionen führen. Das ist in der Fachwelt seit Langem 

weithin bekannt. Seit vielen Jahren werden daher Bemühungen unternommen, Menschen vor Lärm zu 

schützen. Die Erfolge dieser technischen sowie regulatorisch ausgerichteten Maßnahmen sind allerdings 

nicht zufriedenstellend.“ [1] 

Nach den letzten verfügbaren Daten des Umweltbundesamtes von 2020 fühlen sich 76 % zumindest 

etwas von Straßenverkehrslärm belastet. Dieser Anteil ist über die Jahre der Studie annähernd konstant, 

Zudem stellt der Straßenverkehr vor anderen Lärmquellen wie Nachbarschaftslärm, Industrie-

/Gewerbelärm, Fluglärm und Schienenverkehrslärm die größte Quelle für Belästigungen dar. 

Die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen auf Basis der Umgebungslärmrichtlinie soll 

den bestehenden Beeinträchtigungen und der Zunahme von Lärm entgegenwirken. 

Nach der Definition in § 47b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bezeichnet 

Umgebungslärm in diesem Zusammenhang „belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im 

Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden.“ [2] 

Schallpegel werden üblicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) dargestellt. Dabei handelt es sich um eine 

Hilfsgröße, die einen Schalldruckpegel in ein Verhältnis zur menschlichen Hörschwelle setzt. Durch den 

logarithmischen Maßstab entstehen dabei besser handhabbare Werte. Durch eine frequenzabhängige 

Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebildet. Üblich ist dabei die Verwendung des  

A-bewerteten Schallpegels (dB(A)). 

„Die Lärmbelastung durch Straßen- und Schienenverkehr wird heute ausschließlich berechnet, denn das 

ist genauer, transparenter und auch wirtschaftlicher als Messungen zu zufälligen Zeitpunkten, die 

Witterungseinflüssen und Verkehrsschwankungen unterliegen. Zudem kann ein Mikrofon nicht zwischen 

Lärmquellen (Hund oder Auto) unterscheiden und zukünftiger Verkehrslärm kann ohnehin nicht 

gemessen werden.“ [3] Modellhafte Berechnungen der Lärmimmissionen sind darüber hinaus besser 

nachzuvollziehen als Messungen, die von zufälligen äußeren Einflüssen abhängen. Nur in Ausnahmefällen 

werden z. B. zu Überprüfungszwecken Lärmmessungen durchgeführt. 

1.1 Zuständige Behörde 

Für die Aufstellung des Lärmaktionsplans ist in Baden-Württemberg die jeweils betroffene Kommune 

zuständig: 

Gemeinde Biberach 

Hauptstraße 27 

77781 Biberach/Baden 

Der Aktionsplan wird zwar durch die Gemeinde aufgestellt, die Zuständigkeit zur Umsetzung der im 

Aktionsplan genannten Maßnahmen, ist jedoch nicht explizit geregelt. Maßnahmen können nur in enger 

Abstimmung mit dem jeweiligen Baulastträger des Verkehrswegs und/ oder ggf. der Verkehrsbehörde 
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realisiert werden. Eine Beteiligung der zuständigen Träger öffentlicher Belange ist entsprechend ein 

wichtiger Bestandteil der Aufstellung eines Lärmaktionsplans.  

1.2 Beschreibung der Kommune und Hauptverkehrsstraßen 

Die Gemeinde Biberach mit derzeit rund 3.800 Einwohnern ist ein staatlich anerkannter Erholungsort im 

Kinzigtal und gehört zum Ortenaukreis. Neben dem Kernort gehört auch der Ortsteil Prinzbach zur 

Gemeinde.  

Westlich des Kernorts verläuft die B 33 sowie südlich die L 94. Beide klassifizierte Straßen liegen oberhalb 

der Schwellenwerte der Lärmkartierung von 3.000.000 Kfz pro Jahr bzw. rund 8.200 Kfz pro Tag. Diese 

Straßen wurde durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in der aktuellen Runde 

der Lärmkartierung berücksichtigt. Hierauf aufbauend soll der Lärmaktionsplan fortgeschrieben werden.  

Die Gemeinde Biberach hatte bereits einen Lärmaktionsplan aufgestellt (Stand Jahr 2020). Dieser wird auf 

Grundlage der rechtlichen Anforderungen mit dem vorliegenden Entwurf aktualisiert und 

fortgeschrieben. 

1.3 Rechtlicher Hintergrund zur Lärmaktionsplanung 

1.3.1 Allgemeines 

Zur Bewertung der Lärmsituation im Rahmen der Erstellung von Lärmkarten oder Aktionsplänen nach 

Umgebungslärmrichtlinie wurden Verfahren eingeführt, die sich von den in Deutschland weiterhin 

gültigen Verordnungen, Richtlinien und Normen unterscheiden. Die für Lärmaktionspläne ermittelten 

Immissionen sind entsprechend auch nicht unmittelbar mit den nachfolgend aufgeführten 

Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerten deutscher Regelwerke zu vergleichen. Dennoch können auch 

diese Werte einen Beitrag zur Einordnung der Immissionen liefern. Zudem stellen die in Deutschland 

gültigen Regelwerke die Beurteilungsgrundlage für eine spätere Umsetzung von Einzelmaßnahmen dar. 

1.3.2 Umgebungslärmrichtlinie 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm vom 24. Juni 2005 wurde die EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG in deutsches 

Recht umgesetzt. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 47 a-f des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Ziel der Regelungen ist neben der Minderung der Lärmbelastung an Verkehrsachsen auch der Schutz 

ruhiger Gebiete vor einer zunehmenden Verlärmung. 

Als Grundlage zur Identifizierung von Lärmproblemen dient die strategische Lärmkartierung nach § 47c 

BImSchG einschließlich der Betroffenheitsanalyse. Für Straßen mit mehr als 3.000.000 Kfz/a (8.200 

Kfz/24h) in der vierten Stufe wurde diese Analyse für das Land Baden-Württemberg von der 

Landesanstalt für Umwelt (LUBW) durchgeführt. 

Auf Basis der Lärmkartierung sind nach § 47d BImSchG Aktionspläne zu erstellen, in denen Lärmprobleme 

ausgehend von den Hauptverkehrsachsen zu untersuchen sind. Die Kommunen sind dabei nur für die 
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Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrslärms zuständig, während das Eisenbahn-Bundesamt 

Lärmaktionspläne für den Schienenverkehrslärm erstellt. 

In der aktuellen vierten Runde der Lärmkartierung sind erstmals die „Berechnungsmethode für den 

Umgebungslärm von bodennahen Quellen“ (BUB) [4] und die „Berechnungsmethode zur Ermittlung der 

Belastetenzahlen durch Umgebungslärm“ (BEB) [5] anzuwenden, die im Rahmen der 34. BImSchV [6] 

veröffentlicht wurden. Diese Regelwerke umfassen alle in der Umgebungslärmkartierung zu erfassenden 

Lärmarten Straßenverkehrslärm, Schienenverkehrslärm sowie Industrie- und Gewerbelärm. 

Die Bewertung der Lärmsituation im Rahmen der Lärmaktionsplanung erfolgt weiterhin anhand der 

Lärmindizes LDEN und LNight. LDEN umfasst den gesamten Tagesverlauf mit Zuschlägen für den Abend und 

die Nacht, während LNight die Lärmsituation in der Nacht (22-6 Uhr) beschreibt. 

1.3.3 Aufstellungsverfahren 

„Nach § 47 d Abs. 3 BImSchG ist die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für Aktionspläne zu hören und ihr 

rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit zu geben, an der Ausarbeitung und Überprüfung der 

Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen.“ [7] 

Der Ablauf der Lärmaktionsplanung erfolgt in den nachstehenden Schritten: 

▪ Analyse der Lärm- und Konfliktsituation (Lärmkartierung, Betroffenheitsanalyse etc.) 

▪ Analyse vorhandener Planungen 

▪ Lärmaktionsplanung (Untersuchung möglicher Minderungsmaßnahmen) 

▪ Gesamtkonzept und Wirkungsanalysen (Kosten-Nutzen-Analysen) 

▪ Öffentlichkeitsbeteiligung (vergleichbar Bauleitplanungen) 

▪ Dokumentation und Einarbeitung von Anregungen 

▪ Beschluss der Endfassung des Aktionsplans 

▪ Meldung des abgeschlossenen Aktionsplans 

1.4 Geltende Grenz- und Orientierungswerte 

In Deutschland gibt es keine bundesweiten Richt- oder Grenzwerte zur Bewertung der Immissionen im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung, sondern teilweise unterschiedliche Empfehlungen für Auslösewerte der 

Bundesländer.  

Bei der Prüfung und Auswahl von Maßnahmen sind die in Deutschland geltenden Richt- oder Grenzwerte 

zu beachten und keine unmittelbar auf die Umgebungslärmkartierung bezogenen Maßstäbe. Eine 

Realisierung von Maßnahmen wird in der Regel nur möglich sein, wenn die vorgeschlagenen 

Maßnahmen auch den Regelungen z. B. zu Lärmsanierungs- oder verkehrsrechtlichen Maßnahmen 

entsprechen. 

Nationale Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Lärmarten (z. B. Verkehr, 

Gewerbe, Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen vorgegeben. Hierbei 

erfolgt eine sektorale Betrachtung, d. h. bei den schalltechnischen Überprüfungen sind die Lärmquellen 

der unterschiedlichen Lärmarten einzeln zu ermitteln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den 

jeweiligen Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten gegenüberzustellen. 
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Eine Aggregation mehrerer Lärmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die keiner Lärmart 

zuzuordnen sind (z. B. Naturgeräusche, Wind, Wasserrauschen etc.), werden nicht betrachtet. 

1.4.1 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

Zur gesetzlichen Regelung der Lärmvorsorge im Rahmen eines Neubaus oder einer wesentlichen 

Änderung von Verkehrswegen dient die Verkehrslärmschutzverordnung [8]. Aus der 

Verkehrslärmschutzverordnung ist das einzuhaltende Schutzniveau beim Neubau und bei wesentlichen 

Änderungen von Verkehrswegen in Form von Immissionsgrenzwerten zu entnehmen. Diese sind je nach 

Gebietsart unterschiedlich und gelten gleichermaßen für Straßen und Schienenwege. Ziel der Regelungen 

zur Lärmvorsorge ist es, Verkehrslärmkonflikte vorbeugend durch eine Berücksichtigung von 

Lärmschutzaspekten in der Planung zu vermeiden.  

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [8] 

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV in dB(A) 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und 

Altenheime (KH) 
57 47 

Reine (WR) und allgemeine 

Wohngebiete (WA) sowie 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

59 49 

Kern- (MK), Dorf- (MD), Misch- (MI) 

und Urbane Gebiete (MU) 
64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

Bei neuen und wesentlich geänderten Verkehrswegen sind die oben aufgeführten Immissionsgrenzwerte 

einzuhalten oder Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Für bestehende Straßen, in die nicht wesentlich 

eingegriffen wird, bestehen keine Immissionsgrenzwerte. 

1.4.2 Lärmsanierung 

Als Lärmsanierung werden Schutzmaßnahmen an bestehenden Verkehrswegen bezeichnet. „Sie wird als 

freiwillige Leistung nach haushaltsrechtlichen Regelungen gewährt.“ [9] Auf Lärmsanierungsmaßnahmen 

besteht kein Rechtsanspruch.  

Die Voraussetzungen für Lärmsanierungsmaßnahmen an Bundesfernstraßen sind in den „Richtlinien für 

den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes“ [10] geregelt.  

Lärmsanierungsmaßnahmen werden in der Regel nur an Gebäuden durchgeführt, die vor Inkrafttreten 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (01.04.1974, in den neuen Ländern 03.10.1990) errichtet wurden 

oder die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, der vor diesem Zeitpunkt rechtskräftig wurde. 

Die Immissionsgrenzwerte zur Lärmsanierung in der Umgebung von Straßen, die sich aus Regelungen in 

Bundes- und Landeshaushalten ergeben, werden in der folgenden Tabelle aufgeführt. 
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Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte zur Lärmsanierung 

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte zur 

Lärmsanierung in dB(A) 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und 

Altenheime (KH), reine (WR) und 

allgemeine Wohngebiete (WA) 

sowie Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

64 54 

Kern- (MK), Dorf- (MD) und 

Mischgebiete (MI) 
66 56 

Gewerbegebiete (GE) 72 62 

1.4.3 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor dem Lärm sind z. B. Maßnahmen zur 

Verkehrslenkung (Wegweisung, Einrichten von Einbahnstraßen etc.), Lichtzeichenregelungen (Grüne 

Welle, Nachtabschaltung etc.), Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsverbote (Lkw-Fahrverbote, 

Beschränkung auf Anlieger etc.). 

Rechtsgrundlage für Verkehrsbeschränkungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen ist 

§ 45, Absatz 1, Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 45 Abs. 9, Satz 3 der Straßenverkehrsordnung (StVO) [11]. 

Demnach können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung von Straßen auch zum Schutz der 

Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen beschränken oder verbieten. Dabei kommt es „darauf an, ob 

der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der 

Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden muss und zumutbar ist. 

Somit ergibt sich auch kein gesetzgeberischer oder verordnungsrechtlicher Grenzwert, bei dessen 

Überschreitung eine Verpflichtung zum Einschreiten im Sinne eines rechtlichen Automatismus besteht.“ 

[12] 

Die näheren Voraussetzungen für die Abwägung verkehrsrechtlicher Beschränkungen sind in der StVO 

jedoch nicht geregelt. Orientierungshilfen bieten die Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 [13], Empfehlungen 

des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg (vor allem der „Kooperationserlass“ vom 08.02.2023 

[14] sowie die Rechtsprechung. 
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2 Analyse der Ist-Situation 

Für die weiteren Schritte stellt die aktuelle Stufe der landesweiten Lärmkartierung [15] eine wichtige 

Grundlage dar. Wie in Abschnitt 1.3.2 angesprochen, werden in der aktuellen 4. Runde erstmals die 

neuen Berechnungsmethoden BUB und BEB verwendet. Diese führen bei gleichen Eingangsdaten wie 

Verkehrsmenge, Geschwindigkeit oder baulich-räumlichen Bedingungen zu teilweise deutlich anderen 

Berechnungsergebnissen als die bisherigen Berechnungsverfahren. Die Ergebnisse der aktuell 

vorliegenden Lärmkartierung nach BUB sind daher nicht unmittelbar mit Lärmkarten aus früheren 

Kartierungsrunden oder Berechnungsergebnissen aus den nationalen Berechnungsvorschriften 

vergleichbar. Da sich die Unterschiede in den Berechnungsverfahren je nach Situation nicht einheitlich 

auswirken, können die verschiedenen Verfahren auch nicht mit pauschalen Zu- oder Abschlägen 

vergleichbar gemacht werden. Dabei sind in bebauten Bereichen je nach Situation sowohl Abweichungen 

nach oben als auch nach unten möglich.  

Die Methodik im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie unterscheidet sich zudem von den für die 

Beurteilung des Straßenverkehrslärms in Deutschland anzuwendenden Richtlinien für den Lärm an 

Straßen (RLS-19) [16], sodass die Ergebnisse nicht vergleichbar sind. Das betrifft z. B. die verwendeten 

Lärmindizes (unterschiedliche Zeiträume), Details der Fahrzeugklassen, die anzusetzende Quellhöhe und 

Zuschläge für Knotenpunkte. Die Ergebnisse der Lärmkartierung nach Umgebungslärmrichtlinie sind 

demnach nicht mit den in Deutschland geltenden Orientierungs- und Grenzwerten (vgl. Abschnitt 1.4) zu 

vergleichen, die z. B. in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vorgegeben sind. 

2.1 Betroffenheitsstatistik 

2.1.1 Allgemeines 

Anhand der „Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm“ (BEB) [5] 

werden die von Verkehrslärm betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern zusammengestellt. Daneben 

wird eine Analyse der durch Lärm betroffenen Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 

durchgeführt. 

Wie bei der Ermittlung der Lärmbelastungen stellt diese Grundlage eine Änderung im Vergleich zu den 

bisherigen Stufen der Lärmkartierung- und -aktionsplanung dar, was teilweise zu deutlich abweichenden 

Ergebnissen führen kann. So werden beispielsweise die Einwohner/-innen in einem von Lärmimmissionen 

betroffenen Gebäude anders als bisher über die Gebäudefassaden aufsummiert. Allein hieraus können 

wesentliche Steigerungen der Anzahl der Lärmbetroffenen hervorgerufen werden. Insgesamt werden 

beim neuen Berechnungsverfahren tendenziell mehr belastete Menschen in den zu kartierenden 

Pegelklassen ausgewiesen, ohne dass der Lärm tatsächlich zugenommen hat. 

Daneben können sich auch aus anderen Gründen wie z. B. Änderungen des Kartierungsumfangs, des 

Verkehrsaufkommens, der Einwohnerzahlen, der Bebauungsstruktur oder infolge durchgeführter 

Lärmschutzmaßnahmen Änderungen der Betroffenheitsstatistik ergeben. Auch wenn sich die einzelnen 

Einflüsse meist nicht exakt beziffern lassen, wird versucht nachfolgend versucht, die aktuelle Situation 

auch vor dem Hintergrund örtlicher Entwicklungen zu bewerten. 
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2.1.2 Zusammenfassung 

Die Statistiken zur Lärmbetroffenheit hierfür wurden im Rahmen der landesweiten Lärmkartierung [15] 

getrennt für jede Kommune ermittelt und zusammengestellt. Somit bilden diese Ergebnisse eine 

wesentliche Grundlage zur Analyse der aktuellen Lärmsituation. 

Die geschätzten Zahlen der in den einzelnen Lärmpegelbereichen betroffenen Flächen, Gebäudeeinheiten 

und Einwohnerinnen und Einwohnern sind in den folgenden Tabellen zusammengestellt, wobei auch ein 

Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Runde der Lärmkartierung erfolgt.  

Ergänzt wurden diese Statistiken mit Angaben zu geschätzten Fällen von ischämischen Herzkrankheiten, 

starker Belästigung und starker Schlafstörungen, die anhand der Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie 

ermittelt wurden. Hierfür bestehen keine Vergleichswerte, da diese Auswertung in der aktuellen Stufe 

erstmals vorgenommen wurde. 

Maßgebende Erkenntnisquelle sind die Zahlen der betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern. Daran 

lässt sich die Wirkung von Lärmschutzmaßnahmen sinnvoll quantifizieren und bewerten. Die Angaben zu 

betroffenen Flächen und Gebäuden bzw. Wohnungen haben überwiegend informativen Charakter und 

werden hier gesamthaft in Tabelle 4 angegeben. 

Tabelle 3:  Betroffene Einwohnerinnen und Einwohner, 2022 (2017) 

LDEN LNight 

Pegelbereich 

in dB(A) 

Belastete 

Einwohner/-innen 

Pegelbereich 

in dB(A) 

Belastete 

Einwohner/-innen 

  50 ≤ LNight ≤ 54 201 (7) 

55 ≤ LDEN ≤ 59 725 (39) 55 ≤ LNight ≤ 59 5 (1) 

60 ≤ LDEN ≤ 64 62 (5) 60 ≤ LNight ≤ 64 0 (0) 

65 ≤ LDEN ≤ 69 2 (0) 65 ≤ LNight ≤ 69 0 (0) 

70 ≤ LDEN ≤ 74 0 (0) LNight ≥ 70 0 (0) 

LDEN ≥ 75 0 (0)   

 

Tabelle 4:  Lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser LDEN, 2022 (2017) 

Pegelbereich 

in dB(A) 

Flächen 

in km² 
Wohnungen Schulen Krankenhäuser 

> 55 4,8 (2,5) 376 (18) 1 (0) 0 (0) 

> 65 1,3 (0,6) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

> 75 0,2 (0,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Grundsätzlich ist eine deutliche Zunahme der lärmbetroffenen Einwohnerinnen und Einwohner im 

Vergleich zur vorangegangenen Kartierungsstufe zu erkennen. Ein Grund dafür stellt das inzwischen 

geltende Berechnungsverfahren der Lärmbetroffenen der BEB dar. Hieraus leitet u. a. die LAI eine 

„Nichtvergleichbarkeit der Berechnungsergebnisse“ [17] ab. 
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Tabelle 5:  Geschätzte Zahl der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen, 2022 

Gesundheitsschädliche Aus- 

wirkungen/Belästigungen 
Zeitbereich Zahl der Fälle 

Ischämische Herzkrankheiten LDEN 0 

Starke Belästigung LDEN 101 

Starke Schlafstörung LNight 10 

2.1.3 Änderungen seit der letzten Stufe 

Neben dem aktuellen Gesamtbild der Lärmbetroffenheit sollen möglichst auch örtliche Einflüsse auf die 

Entwicklung der Lärmsituation identifiziert werden. 

Der Umfang der in der Lärmkartierung berücksichtigten Hauptverkehrsstraßen hat sich in Biberach seit 

der letzten Stufe 2017 nicht verändert. 

Die der Lärmkartierung zugrunde liegenden Verkehrsmengen sind für die dritte (2017) und vierte Stufe 

(2022) der Lärmkartierung in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 6: Verkehrsmengen der kartierten Hauptverkehrsstraßen, 2022 (2017) 

Straßenabschnitt DTV-Wert* 

 

Lkw-Anteil 

6-18 Uhr 

Lkw-Anteil 

18-22 Uhr 

Lkw-Anteil 

22-6 Uhr 

 [Kfz/24h] [%] [%] [%] 

B 33 nördlich L 94 21.200 (19.700) 8,4 (10,0) 4,6 (5,0) 12,5 (14,2) 

B 33 südlich L 94 17.800 (16.600) 10,8 (12,0) 5,8 (7,0) 16,5 (18,4) 

L 94 19.100 (18.100) 4,8 (4,6) 2,2 (2,1) 6,0 (5,7) 

* DTV: Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

Aus dem Vergleich ist eine leichte Steigerung der Verkehrsmengen um ca. 6 bis 7 % zu erkennen. Die 

Lkw-Anteile sind hingegen auf der B 33 leicht zurückgegangen, während die auf der L 94 annähernd 

gleichgeblieben sind.  

Hinsichtlich der auf den kartierten Straßen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gab es seit der letzten 

Stufe der Lärmkartierung für die B 33 keine Änderung. Auf der L 94 wurde im Gegensatz zur letzten Stufe 

für einen längeren Abschnitt Tempo 70 zwischen der B 33 und der Hauptstraße angesetzt.  

Bauliche Lärmschutzanlagen sind seit der letzten Stufe der Lärmkartierung an den kartierten Straßen 

nicht neu entstanden. 

Die Siedlungsstrukturen im Umfeld des Kartierungsnetzes haben sich nicht wesentlich verändert.  

Zusammengefasst gab es in Biberach eher moderate Änderungen mit Einfluss auf die 

Lärmbetroffenheiten. Aus den genannten Entwicklungen werden sich real nur sehr geringe Einflüsse auf 

die Lärmsituation ergeben haben. 
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Die deutlichen Erhöhungen der Betroffenenzahlen zwischen der letzten und der aktuellen Stufe der 

Lärmkartierung sind insgesamt somit weit überwiegend nicht auf Änderungen der Lärmsituation vor Ort 

zurückzuführen, sondern durch den Wechsel der Ermittlungsmethodik begründet.  

2.2 Lärmkartierung 

Die Ergebnisse der Kartierung liegen als Isophonenkarten vor, die Bereiche gleicher Immissionspegel 

farbig abgestuft darstellen. Dabei werden in 5-dB(A)-Schritten Klassen gebildet. Aus den Plänen ist somit 

die Ausbreitung des Schalls von der Lärmquelle in die Umgebung unter Berücksichtigung der 

vorhandenen räumlichen Situation (Topografie, Bebauung usw.) abzulesen. Bei dichter Bebauung wird 

der Schall stärker abgeschirmt als bei einer freien Schallausbreitung. Die Lärmkarten des 

Straßenverkehrslärms sind in der Anlage 1 für LDEN und Anlage 2 für LNight zusammengestellt. 

In den Lärmkarten sind von hohem Straßenverkehrslärm belastete Bereiche vor allem in den unbebauten 

Bereichen im Umfeld der beiden Hauptverkehrsstraßen zu erkennen. Die Lärmbelastungen ziehen sich in 

geringeren Belastungsbereichen allerdings recht weit ins Gemeindegebiet. Zudem befinden sich 

überwiegend gewerbliche Nutzungen an der L 94, die höheren Lärmbelastungen ausgesetzt sind. 

Zusammengefasst geben die Lärmkarten eine optische Zuordnung, wo die insgesamt 800 Personen 

oberhalb der unteren Schwelle der Lärmkartierung von 55 dB(A) bei LDEN sowie die 200 Personen 

oberhalb von 50 dB(A) bei LNight zu verorten sind. 

2.3 Bewertung der Betroffenheit 

Grundsätzlich sind bei allen in der Lärmkartierung berücksichtigten Lärmpegelklassen Beeinträchtigungen 

für schutzbedürftige Nutzungen vorhanden. Da den Verkehr bündelnde Straßen immer auch eine 

Verkehrsfunktion zu erfüllen haben, ist eine Unterschreitung der in der Kartierung herangezogenen 

Pegelbereiche kein realistisches Ziel. 

Die in den Abschnitten 2.1 und 2.2 beschriebenen Ergebnisse zeigen auf, dass nur sehr wenige 

(2 Einwohner/-innen) von Lärmbelastungen über 65 dB(A) bei LDEN bzw. von 55 dB(A) bei LNight 

(5 Einwohner/-innen) ausgesetzt sind 

Daneben deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich die reale Entwicklung der Lärmsituation nicht 

relevant verändert hat, auch wenn sich das aufgrund der Änderung der Ermittlungsmethodik nicht aus 

den Ergebnissen ablesen lässt. 

2.4 Vorhandene Lärmprobleme 

Zur Identifizierung von Lärmkonflikten bestehen keine festen Vorgaben durch Immissionsricht- oder  

-grenzwerte. Die für die Aufstellung der Lärmaktionspläne zuständigen Behörden sind demnach 

grundsätzlich frei in der Auswahl geeigneter Schwellenwerte.  

Im vorliegenden Fall sind nur sehr geringe Beeinträchtigungen durch die zu kartierenden Straßen 

vorhanden, da diese außerhalb der bebauten Bereiche von Biberach verlaufen.  
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2.5 Kriterien zur Priorisierung von Maßnahmen 

Priorität bei der Ausarbeitung bzw. Fortschreibung des Lärmaktionsplans haben Lärmschwerpunkte. 

Maßnahmen sollten somit vor allem für solche Bereiche Minderungen erzielen, ohne zu relevanten 

zusätzlichen Lärmbetroffenheiten an anderen Stellen zu führen. Aus der Lärmkartierung für Biberach 

lassen sich jedoch keine Lärmschwerpunkte erkennen.  



FWT0000151 17 LAP Biberach IV 

3 Maßnahmenplanung 

Zur Fortschreibung eines Lärmaktionsplans gehört der Blick auf bereits durchgeführte und auf den Stand 

der Umsetzung der im bislang geltenden Lärmaktionsplan festgelegten Maßnahmen. Wenn möglich, 

werden hierbei auch Einschätzungen zur Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen getroffen. 

Bei der Fortschreibung des Maßnahmenkonzepts sind zudem die Erkenntnisse der aktuellen Beurteilung 

der Ist-Situation zu berücksichtigen. So können die in Abschnitt 2 beschriebenen Ergebnisse der Analyse 

und die Entwicklungen der örtlichen Verhältnisse seit der letzten Runde der Lärmaktionsplanung 

Anpassungen der geplanten Maßnahmen erfordern. 

Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf Maßnahmen mit direktem Bezug zur Gemeinde 

Biberach. Allgemeine Maßnahmen ohne kommunalen Bezug wie beispielsweise Minderungen an den 

Kraftfahrzeugen werden hier nicht aufgeführt. Auch auf die Nennung länger zurückliegender 

Maßnahmen, die vor dem aktuell geltenden Lärmaktionsplan erfolgt sind, wird verzichtet. 

3.1 Maßnahmen an Hauptverkehrsstraßen 

3.1.1 Rückblick Maßnahmen bestehender Lärmaktionsplan 

Im Jahr 2020 wurde der Lärmaktionsplan der 2./3. Stufe beschlossen. Darin waren keine Maßnahmen für 

die daran anschließenden fünf Jahre genannt. 

3.1.2 Maßnahmenübersicht der aktuellen Stufe des Lärmaktionsplan 

Anhand der zusammengestellten Grundlagen zu den bisher vorgesehenen und umgesetzten Maßnahmen 

sowie der Analyse der aktuellen Lärmbetroffenheiten wird nachfolgend das Maßnahmenkonzept für die 

aktuelle Stufe des Lärmaktionsplans zusammengestellt. 

In der Übersicht sind nach den Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie auch Maßnahmen zu nennen, die 

bereits umgesetzt wurden. Hierzu gehören auch Maßnahmen, die sich zum Zeitpunkt der Fortschreibung 

in Umsetzung oder Vorbereitung befinden. 

In Abgrenzung zu langfristigen Strategien (Abschnitt 3.3) werden hier geplante Maßnahmen mit einem 

Umsetzungszeitrahmen von fünf Jahren genannt, wozu auch strategische Konzepte gehören können, die 

in diesem Zeitraum zumindest begonnen werden sollen. 

Tabelle 7: Vorhandene Maßnahmen 

Maßnahme Zuständig Zeitpunkt 

Lärmschutzwall im Bereich des Landgasthofes Kinzigstrand 

(Reiherwald 1, 77781 Biberach) 
Landratsamt 2009 

Reduzierung des Durchgangsverkehrs mit der Südumfahrung Gemeinde 2010 

Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt mit Tempo 30 Gemeinde 2011 
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Tabelle 8: Geplante Maßnahmen der aktuellen Fortschreibung des Lärmaktionsplans 

Maßnahme Zuständig 

Aufstellen eines Konzepts zur Verbesserung der Infrastruktur für Rad- und 

Fußverkehr 
Gemeinde 

Aufstellen eines Konzepts zur Optimierung der Parkraumbewirtschaftung Gemeinde 

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen zur Förderung des öffentlichen 

Personennahverkehrs 
Gemeinde 

Die aufgeführten Maßnahmen betreffen zwar nicht das kartierte Straßennetz direkt, führen aber im 

nachgeordneten Netz des Gemeindegebietes zu einer Minderung.  

3.2 Erwarteter Nutzen der Maßnahmen 

Die konzeptionellen Maßnahmen zum Umweltverbund aus Fußgängerverkehr, Radverkehr und ÖPNV 

bzw. zum ruhenden Verkehr dienen zum einen der möglichst lärmarmen Wahl der Verkehrsmittel und 

zum anderen einer Vermeidung unnötiger Kfz-Verkehre. Der Nutzen lässt sich dabei nicht konkret für 

einzelne Straßenzüge quantifizieren. Allerdings ist zu erwarten, dass hiervon sowohl die verkehrliche 

Abwicklung profitiert als auch die Umweltauswirkungen des Verkehrs gemindert werden. Insgesamt ist 

für das direkte Umfeld der Hauptverkehrsstraßen von einer geringen schalltechnischen Wirkung 

auszugehen, die aber dennoch einen Beitrag auch zu einer Vermeidung einer Zunahme der 

Lärmbelastung leistet. 

3.3 Langfristige Strategien 

Langfristigen Strategien können verschiedene Hintergründe haben. Das kann die Berücksichtigung von 

Lärmaspekten in anderen Planungen wie insbesondere der Bauleit- und Verkehrsplanung sein, mit der 

die städtischen Strukturen langfristig so weiterentwickelt werden, dass Minderungen der 

Lärmbetroffenheiten erreicht werden.  

Zum anderen können hiermit auch konkrete Maßnahmen gemeint sein, deren Realisierungszeitraum über 

fünf Jahre und damit den Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung des Lärmaktionsplans hinausgeht. 

Für Biberach werden in der aktuellen Runde der Lärmaktionsplanung folgende langfristige Strategien 

festgelegt: 

Tabelle 9: Langfristige Strategien 

Langfristige Strategie Zuständig 

Umrüstung auf leisere öffentliche Verkehrsmittel Landkreis 

Verbesserung der Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr auf Basis des 

aufzustellenden Konzepts 
Gemeinde 

Optimierung der Parkraumbewirtschaftung auf Basis des aufzustellenden 

Konzepts 
Gemeinde 
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3.4 Schutz ruhiger Gebiete 

Neben der Betrachtung lärmbelasteter Bereiche sollen auch ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms 

geschützt werden. Solche ruhigen Gebiete sollen im Zuge der Lärmaktionsplanung möglichst identifiziert 

und im Lärmaktionsplan festgeschrieben werden. Für die Auswahl der Gebiete und den Umgang mit 

ihnen im Lärmaktionsplan gibt es nur wenige Vorgaben, sodass die Festlegung nur einzelfallbezogen 

durch im Ermessen der jeweilige Kommune erfolgen kann. 

Als ruhige Gebiete kommen grundsätzlich zunächst Gebiete in Frage, die keinen relevanten 

anthropogenen Geräuschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm) ausgesetzt sind. 

Zudem sollten die ruhigen Gebiete auch so gut erreichbar sein, dass sie von den Einwohnerinnen und 

Einwohnern auch gut als Rückzugs- und Erholungsraum genutzt werden können. 

Durch die geografische Lage von Biberach bestehen in ausreichendem Maß ruhige Erholungsbereiche, 

deren Fortbestand auch ohne Festlegung im Lärmaktionsplan gesichert ist. Eine Aufnahme konkreter 

Gebiete in den Lärmaktionsplan wie auch weitergehende Maßnahmen zu deren Schutz sind deshalb nicht 

erforderlich… 

3.5 Wirkungsabschätzung 

Gemäß den Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie ist abzuschätzen, für wie viele Personen sich 

der Verkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen reduziert. Als untere Schwelle sind hierbei Pegel 

von 55 dB(A) bei LDEN sowie von 50 dB(A) bei LNight zu verwenden. Die Minderung muss mindestens 

1 dB(A) betragen.  

Insgesamt wird eine Minderung gemäß den genannten Kriterien für rund 200 Personen erwartet.  

Allerdings ist aufgrund der rein qualitativen, konzeptionellen Maßnahmen keine verlässliche Schätzung 

für Biberach möglich. 
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4 Mitwirkung der Öffentlichkeit 

4.1 Zeitlicher Ablauf der Beteiligung 

Der Lärmaktionsplan wurde in der Zeit vom 21.02.2025 bis zum 24.03.2025 öffentlich ausgelegt 

4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat sich an den bekannten und bewährten Verfahren zur Beteiligung der 

Öffentlichkeit aus der Bauleitplanung orientiert. Neben der Möglichkeit zur mündlichen und schriftlichen 

Stellungnahme im unter Abschnitt 4.1 aufgeführten Zeitraum, auf die im Amtsblatt vom 21.02.2025 

hingewiesen wurde, bestand im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.02.2025 die 

Möglichkeit Fragen und Anregungen vorzubringen. 

4.3 Interessenträger 

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung haben sich Bürger/-innen und staatliche Stellen (insbesondere 

Regierungspräsidium und Landratsamt) beteiligt. 

4.4 Berücksichtigung der Mitwirkung 

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung sind sowohl von Bürgerinnen und Bürgern als auch von Trägern 

öffentlicher Belange Stellungnahmen eingegangen.  

Aus den eingegangenen Stellungnahmen sind jedoch keine inhaltlichen Änderungen des 

Lärmaktionsplans hervorgegangen, da weitgehend Aspekte angesprochen wurden, die über den 

Lärmaktionsplan nicht weitergehend zu regeln sind. So wurde am abschließenden Dokument nur eine 

redaktionelle Korrektur vorgenommen.  
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5 Finanzielle Informationen 

Finanzielle Informationen zu den Kosten der Aufstellung des Lärmaktionsplans und insbesondere zur 

Relation von Nutzen und Kosten der Maßnahmen stellen eine freiwillige Angabe dar. 

Im vorliegenden Fall wird auf die Angabe von Kosten zu beiden Aspekten verzichtet. Die Kosten der 

Maßnahmen sind aktuell nicht verlässlich abzuschätzen. Eine Relation zum jeweiligen Nutzen, der zudem 

nur mit einer modellgestützten Prognose quantifiziert werden könnte, würde keine zusätzlichen 

Erkenntnisse oder erweiterte Grundlagen zur Entscheidung bringen.  
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6 Evaluierung 

6.1 Überprüfung der Umsetzung 

Die Überprüfung der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen erfolgt mit der nächsten Fortschreibung 

des Lärmaktionsplans. Darüber hinausgehende Prüfabläufe sind im vorliegenden Fall ohne spezifische 

Einzelmaßnahmen nicht zielführend. Zudem kann die Gemeinde Maßnahmen in eigener Zuständigkeit 

auch selbständig steuern. Bei einer Zuständigkeit externer Stellen können über den Lärmaktionsplan 

keine zeitlichen Fristen vorgegeben werden. 

6.2 Überprüfung der Wirksamkeit 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird vergleichbar zu Abschnitt 6.1 die nächste Fortschreibung des 

Lärmaktionsplans dienen. Mit den jeweils aktuellen Ergebnissen der Lärmkartierung ist in vielen Fällen 

auch eine quantifizierbare Prüfung der Wirksamkeit möglich. 
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Anlage 1 Lärmkarte LDEN 
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Anlage 2 Lärmkarte LNight 
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Anlage 3 Abwägung der 

Stellungnahmen 



Gemeinde Biberach  Stand: 22.05.2025 
Lärmaktionsplan nach §47d BImSchG  
  

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage  
 

Nr.  Stellungnahmen von Beschlussvorschlag Seite 1 von 6 

 

A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

A.1 LANDRATSAMT ORTENAUKREIS - STABSSTELLE RECHT DEZERNAT 6 - DEZERNAT FÜR KOM-
MUNALES, GEWERBEAUFSICHT & UMWELT 

(15.04.2025) 

1. Amt für Landwirtschaft 
 
Landwirtschaftliche Betroffenheit 
Bei den beschriebenen Maßnahmen (insbesondere Ver-
besserung der Infrastruktur) ist darauf zu achten, dass 
landwirtschaftliche bzw. agrarstrukturelle Belange tan-
giert werden könnten, indem durch Versiegelung land-
wirtschaftlich genutzte Flächen (LF) in Anspruch genom-
men werden. 
 
Der Flächenverbrauch durch Versiegelung führt zu fol-
genden Nachteilen für die Landwirtschaft und die Flur-
stücksführung: 
- Verlust hochwertiger LF (Ackerflächen) der Vorrang-
flur/Vorbehaltsfluren I und II (vgl. Landwirtschaftliche 
Flurbilanz und Flächenwertigkeit) 
- Unwirtschaftliche Zerschneidung von Bewirtschaf-
tungseinheiten 
- Angeschnittene Flurstücke  
- Eckbildung und Missformen  
- Beeinträchtigung der Erschließung von Flurstücken 
 
Aufgrund dieser zahlreichen für die Landwirtschaft nach-
teiligen Konsequenzen bitten wir um weitere Beteiligung 
an den Verfahren, wenn die Maßnahmen realisiert wer-
den. 
 
Landwirtschaftliche Flurbilanz und Flächenwertig-
keit 
Die Digitale Flurbilanz ist eine landwirtschaftliche Fach-
planung zur landesweit einheitlichen Bewertung von Flä-
chen nach natürlichen und landwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten. Zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen 
ist die Flurbilanz seit 2020 in § 16 LLG (Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes) verankert. Sie entspricht der 
dort genannten Standorteignungskartierung, die in der 
Verwaltungsvorschrift des MLR zur Standorteignungs-
kartierung und Bodenbilanz (VwV Standorteignungskar-
tierung und Bodenbilanz) vom 31.03.2022 definiert ist. 
Die Flurbilanz weist eine Differenzierung nach 5 Wert-
stufen auf. Sie soll zukünftig alle 5 Jahre aktualisiert 
werden. 
 
Die landwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsfluren 
bilden die ökonomische und strukturelle Grundlage einer 
nachhaltigen Landwirtschaft. Ihr Schutz und ihre Erhal-
tung ist Voraussetzung für eine nachhaltige und regio-
nale Erzeugung von Lebensmitteln in ausreichendem 
Umfang. Sie bilden die unverzichtbare Produktions-
grundlage zukunftsfähiger landwirtschaftlicher Betriebe. 
Die Vorrangflur umfasst besonders landbauwürdige Flä-
chen (gute bis sehr gute Böden) und Flächen, die 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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wegen ihrer ökonomischen Standortsgunst oder wegen 
ihrer besonderen Eignung für den Anbau von Sonderkul-
turen, für den Landbau und die Ernährungssicherung 
unverzichtbar und deshalb zwingend der landwirtschaft-
lichen Nutzung vorzubehalten sind. Fremdnutzungen 
müssen ausgeschlossen bleiben. Die Vorbehaltsflur I 
umfasst landbauwürdige Flächen (gute Böden) und Flä-
chen, die wegen ihrer ökonomischen Standortsgunst für 
den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftli-
chen Nutzung vorzubehalten sind. Fremdnutzungen sol- 
len ausgeschlossen bleiben. Die Vorbehaltsflur II um-
fasst überwiegend landbauwürdige Flächen (mittlere Bö-
den), die der landwirtschaftlichen Nutzung größtenteils 
vorzubehalten sind. Fremdnutzungen sollten ausge-
schlossen bleiben. 
 
Die Digitale Flurbilanz zur Bewertung und zum Schutz 
landwirtschaftlich hochwertiger Flächen, ist somit stets 
in die Planung von Maßnahmen bzgl. der langfristigen 
Strategie des Lärmaktionsplans Biberach einzubezie-
hen. 
 
Weitere Anregungen und Belangen bestehen zu den 
vorgelegten Plänen derzeit nicht. 
 
 
2. Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und 
Abfallrecht 
 
Angesichts der zukünftigen Siedlungs- und Verkehrsent-
wicklung entlang der kartierten Straßen empfehlen wir 
aktive Lärmminderungsmaßnahmen wie Lärmschutz-
wände oder Geschwindigkeitsreduzierungen an der B33 
und L94 zu planen, um die Lärmbelastung für die lärm-
betroffenen Einwohner nachhaltig zu reduzieren. 
 
3. Amt für Umweltschutz 
 
Bei den Maßnahmen für die Umsetzung der beschriebe-
nen „langfristigen Strategien“ (insb. Verbesserung der 
Rad- und Fußwegeinfrastruktur) werden im Rahmen von 
etwaigen späteren Verfahren zur Prüfung der natur-
schutzfachlichen und -rechtlichen Belange Angaben zur 
Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten und anderen 
Schutzgebieten, gesetzlich geschützten Biotopen, Arten-
schutz sowie Eingriff in Natur und Landschaft erforder-
lich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird nicht berücksichtigt. 
 
Die Ergebnisse der Lärmkartierung deuten nicht auf 
Lärmbelastungen hin, die von den hierfür zuständigen 
Stellen als Grundlage für solche Maßnahmen herange-
zogen werden können. 
 
 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2 REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG - ABTEILUNG 4 - MOBILITÄT, VERKEHR, STRASSEN 

(24.03.2025) 

Da keine Maßnahmen vorgesehen werden, für die eine 
Zustimmung erforderlich ist, gibt die Abteilung 4 - Mobili-
tät, Verkehr, Straßen des Regierungspräsidium Freiburg 
keine Stellungnahme ab. 
 
Wir möchten jedoch auf mögliche Fördergelder, für die 
in Tabelle 8 aufgeführten Maßnahmen hinweisen. Für 
die Aufstellung von Rad- und Fußverkehrskonzepte 

Dies wird zur Kenntnis und der Hinweis auf Fördergelder 
mit Dank aufgenommen. 
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sowie für Parkraumkonzepte gibt es Fördergelder über 
das Förderprogramm der „Qualifizierten Fachkonzepte“. 
Des Weiteren kann der barrierefreie Umbau von Bushal-
testellen über das LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfi-
nanzierungskonzept) gefördert werden. 

A.3 LANDRATSAMT ORTENAUKREIS - STRASSENBAUAMT 

(24.02.2025) 

zum vorgelegten Entwurf des Erläuterungsberichtes für 
den Lärmaktionsplan der Stufe IV der Gemeinde Biber-
ach bestehen von unserer Seite keine grundsätzlichen 
Bedenken in straßenrechtlicher Hinsicht. 
 
Die unter Punkt 3.2 schriftlich angedeuteten Anordnun-
gen von Tempo 30 auf verschiedenen Straßenzügen 
werden in den Unterlagen nicht näher beschrieben und 
sind dementsprechend nicht prüfbar. Wir gehen daher 
davon aus, dass diese lediglich auf Gemeindestraßen 
und nicht auf dem klassifizierten Straßennetz vorgese-
hen sind. 

Dies wird berücksichtigt. 
Der Verweis auf Tempo 30 war nicht beabsichtigt und 
wird in der Endfassung entfernt. 
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B PRIVATE STELLUNGNAHMEN VON BÜRGERINNEN UND BÜRGERN  

 

B.1 BÜRGER/IN A 

(10.03.2025) 

Bezugnehmend auf den ausliegenden Aktionsplan und 
die Mitwirkung der Bürgerschaft, habe ich folgende An-
merkungen zu  
 
3.1.2 Maßnahmenübersicht der aktuellen Stufe des 
Lärmaktionsplan 
Tabelle 7 vorhandene Maßnahmen 
Reduzierung des Durchgangsverkehrs / Verkehrsberu-
higung durch Tempo 30 
Analog zu dem Vorgehen der Stadt Lahr  
1. Ausweitung der Tempo „30“ Zone auf das ganze 
Ortsgebiet 
 
 
 
2. bessere Überwachung und Einhaltung der Tempo 30 
Vorgabe in der Ortsmitte ggf. durch stationäre Blitzer 
 
 
 
3. Austausch des Fahrbahnbelages vor dem Rathaus 
von Steinpflaster auf Asphaltfahrbahn zur Reduzierung 
des Lautstärkesprungs beim Fahrbahnwechsel durch 
Fahrzeuge z.B Traktoren und LKWs mit Anhängern 
 
Zum Thema B33: 
Uns ist bekannt, dass der Einfluss der Gemeinde zu 
diesem Thema begrenzt ist und das Regierungspräsi-
dium sicherlich keinen Lärmschutzwall für Biberach 
plant. 
Jedoch könnte durch eine natürliche Bepflanzung längs 
der B33 durch Blattwerk / Bäume die Schallbelastung 
leicht gesenkt werden, die bei Westwind deutlich aus-
geprägter ist als bei anderen Windlagen. 
Hauptlärmquelle ist der Reflektionsbereich der Fels-
wand unterhalb der Konrads-Kapelle, da in diesem Be-
reich die B33 auch erhöht über dem Kinzig Damm ver-
läuft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt.  
 
Eine pauschale Anordnung von Tempo 30 auf allen 
Straßen ist rechtlich nicht möglich. Ohnehin sind inner-
orts nur noch wenige Straßen mit mehr als 30 km/h zu 
befahren. 
 
Die Überwachung des Verkehrs obliegt der Verkehrs-
behörde. Die Gemeinde steht im regelmäßigen Aus-
tausch, um eine angemessene Kontrolle zu gewährleis-
ten. 
 
Der Belag wurde bewusst unter Berücksichtigung ver-
schiedener Aspekte ausgewählt. Durch die Begren-
zung auf Tempo 30 ist von einer zumutbaren Lärmbe-
lastung auszugehen. 
 
 
 
 
 
 
Bepflanzung stellt zwar eine optische, aber keine akus-
tische Abschirmung mit relevantem Einfluss auf die 
Schallpegel dar. Der Hinweis wird aber an den Stra-
ßenbaulastträger weitergegeben. 

B.2 BÜRGER/IN B 

               (17.03.2025) 

 

Die im Lärmaktionsplan dokumentierten Ergebnisse bil-
den meines Erachtens nicht annähernd die Lebens-
wirklichkeit ab. Das Grundrauschen der Immissionen 
an meiner Wohnadresse ist in der Tat erträglich. Viel 
problematischer sind die Lärmspitzen aus 2 Quellen: 
 
1. Motorräder, Mopeds, aber auch Autos drehen immer 
wieder kurzzeitig die Drehzahlen hoch. Meistens han-
delt es sich um getunte Fahrzeuge, vielleicht auch nur 
soundgetunt, das weiß ich nicht. Der Lärm bleibt gleich 
schlimm. Besonders verführerisch ist dabei offenbar 
die lange Gerade der L94 über die Bahn, aber auch die 

Dies wird nicht berücksichtigt. 
 
Beide Aspekte tragen zweifellos zur Lärmbelastung im 
jeweiligen Umfeld bei. Allerdings bietet ein Lärmakti-
onsplan nur begrenzte Möglichkeiten zur Einfluss-
nahme durch die Gemeinde. Hinsichtlich des Motorrad-
lärms bestehen landes- und bundesweite Ansätze, die 
perspektivisch auch für Biberach zu einer Reduzierung 
der Beeinträchtigungen führen werden. 
 
Gewerbliche Schallquellen sind über entsprechende 
Regelwerke begrenzt. Betriebe müssen diese immissi-
onsschutzrechtlichen Anforderungen einhalten. Im 
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Ortsausfahrt Richtung Zell. Je schöner das Wetter, 
umso schlimmer. 
2. Die Verladeaktivität des Nachbarbetriebes X verur-
sacht immer wieder lauten schlagenden Lärm und ner-
viges Gepiepse der rückwärts einparkenden LKW’s. Ich 
habe mich zwar mit X auf frühestens Beginn ab 6.30h 
geeinigt, aber es bleiben die extremen Lärmspitzen, die 
vielleicht auch auf unsachgemäße Handhabung zu-
rückgehen. Die Verlader tragen zum eigenen Schutz 
teilweise Gehörschutz. 
 
Ich meine, zur richtigen Beurteilung der Lärmbelastung 
müssen diese Faktoren miteinbezogen und die Doku-
mentation zunächst korrigiert werden. Vor allem aber 
stellt sich die Frage, wie Abhilfe geschaffen werden 
kann? 

Einzelfall sind die Gewerbeaufsichtsämter als Auf-
sichtsbehörden Ansprechpartner. Kommunale Lärmak-
tionspläne beziehen sich jedoch nur auf den Straßen-
verkehrslärm und können hierauf keinen Einfluss ausü-
ben. 

B.3 BÜRGER/IN C 

               (24.03.2025) 

 

Wir beziehen uns auf die Offenlage des Lärmaktions-
planes - Fortführung Stufe 4. 
 
Wie unter Ziffer. 1 der Allgemeinen Angaben des Lärm-
aktionsplanes genannt, beeinträchtigt Lärm das ge-
sundheitliche Wohlbefinden und kann bei chronischer 
Einwirkung zu manifesten Krankheiten führen. 
 
Wir hatten gehofft, dass in der Fortschreibung des 
Lärmaktionsplanes, Schutzmaßnahmen gegen den 
Lärm, der speziell von der B33 und auch von der 
K 5336 (Fröschbacher Straße) ausgeht, enthalten sind. 
Auch, wenn wir nicht (mehr) im roten und damit schüt-
zenswerten Bereich liegen, ist es in den letzten Jahren 
immer offenkundiger geworden, dass der Straßenlärm 
extrem zugenommen hat. 
Von der B 33 her ist der verstärkte LKW-Verkehr deut-
lich wahrnehmbar. Zudem wird gerade an Wochenen-
den und bei sonnigem Wetter die Fröschbacher Straße 
gerne von Motorrad- und Cabriofahrern als schöne Al-
ternativroute abseits der Bundesstraße genutzt - was 
den Lärmpegel stark ansteigen lässt. Denn gerade die 
lange gerade Strecke der Fröschbacher Straße ab 
Höhe Kanalstraße motiviert viele „junge“ Motorradfah-
rer, die Kubikzahl ihres Motorrades lautstark auszutes-
ten. 
Hinzu kommt der verstärkte Verkehr nach Fröschbach 
in der Obstsaison. Darüber hinaus ist für viele Ver-
kehrsteilnehmer die Tempo-30-Beschilderung offen-
sichtlich nicht gut erkennbar. 
 
Wir verstehen, dass die klamme Haushaltslage des 
Bundes, des Landkreises und der Kommunen es kaum 
zulässt, an der B 33 eine kostenintensive Lärmschutz-
wand zu errichten. Aber sicherlich könnte dort die Ein-
richtung einer Tempo-80-Zone mit entsprechender 
Lärmreduzierung geprüft werden. Dies würde sicherlich 
auch die gefährliche Einfahrtsituation auf die B 33 (Bi-
berach-Nord) verbessern. 
 

Dies wird nicht berücksichtigt. 
 
Die geschilderten Lärmeinwirkungen sind nachvollzieh-
bar. Insbesondere Motorräder können wesentliche Stö-
rungen erzeugen. Allerdings bietet ein Lärmaktionsplan 
nur begrenzte Möglichkeiten zur Einflussnahme durch 
die Gemeinde. Hinsichtlich des Motorradlärms beste-
hen landes- und bundesweite Ansätze, die perspekti-
visch auch für Biberach zu einer Reduzierung der Be-
einträchtigungen führen werden. 
 
Hinsichtlich eines Lärmschutzes zur B 33 liegen die er-
mittelten Lärmbelastungen liegen unterhalb der jeweils 
durch die Regelwerke als zumutbar eingestuften 
Werte. Eine Grundlage für bauliche Maßnahmen 
und/oder Geschwindigkeitsbeschränkungen bestehen 
somit für die jeweils zuständigen Stellen nicht. Dies 
kann auch in einem Lärmaktionsplan nicht anderweitig 
geregelt werden. Die Situation wird in jeder Fortschrei-
bung erneut zu prüfen sein. 
 
Der Hinweis auf die Beschilderung wird geprüft und 
ggf. mit der zuständigen Behörde Abhilfe geschaffen. 
 
Die Überwachung des Verkehrs obliegt der Verkehrs-
behörde. Die Gemeinde steht im regelmäßigen Aus-
tausch, um eine angemessene Kontrolle zu gewährleis-
ten. 
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Die vorhandene Tempo-30-Beschilderung an der Kreu-
zung Brücken- und Geroldseckstraße ist gerade für 
ortsfremde Verkehrsteilnehmer nicht gut erkennbar, da 
die Abbiege- und Kurvensituation die Konzentration auf 
den entgegenkommenden Verkehr erfordert. Viele wis-
sen deshalb gar nicht, dass sie sich in einer Tempo-30-
Zone befinden. 
 
Wir bitten um Überprüfung, ob die Beschilderung der 
Tempo-30-Zone (Ortseingang Nord und Kreuzung Brü-
cken-/Geroldseckstraße) verbessert werden könnte. 
Sei es durch einen besser einsehbaren Standort der 
Schilder oder durch kostengünstige Markierungen auf 
der Straße. Zudem regen wir an der Fröschbacher 
Straße die Anbringung einer stationären Geschwindig-
keitsanzeige an - es müssen ja nicht immer gleich Ra-
darkontrollen sein. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Vorschläge 
wohlwollend prüfen würden, damit wir nicht irgendwann 
als Fall in der Tabelle 5 unter Ziff. 2.1.2 auftauchen 
werden. 

C KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE 

 

C.1 LANDRATSAMT ORTENAUKREIS - STABSSTELLE RECHT DEZERNAT 6 - DEZERNAT FÜR KOM-
MUNALES, GEWERBEAUFSICHT & UMWELT 

(15.04.2025) 
 
1. Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
 
2. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
 
3. Heimaufsicht und Gewerbe 
 
4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
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